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Anlage3

Planzeichen Ausgleich (CEF-Maßnahme)
Fläche für Maßnahmen des
Naturschutzes; Einfriedungen, bauliche
Anlagen, Geländeveränderungen,
Nutzung als Lagerfläche,
Freizeitnutzung sind nicht zulässig.
(Größe: ca. 0,5 ha)

Anlage Blühstreifen (ca. 0,3 ha)
> Breite mind. 10m
> Einsaat einer standortspezifischen
Saatmischung aus niedrigwüchsigen
Arten regionaler Herkunft unter
Beachtung der standorttypischen
Segetalvegetation mit reduzierter
Saatgutmenge (max. 50-70% der
regulären Saatgutmenge)
(Produktionsraum 8 Alpen und
Alpenvorland, Ursprungsgebiet 16
Unterbayerische Hügel- und
Plattenregion)
(z.B. Ackerwildkrautmischung)
> Erhalt von Rohbodenstellen,
Fehlstellen im Bestand belassen
> Kein Dünger- und Pestizideinsatz,
keine mechanische
Unkrautbekämpfung
>  jährliche Mahd im September, dabei
ca. 30% der Fläche ungemäht
belassen. Die jeweils brach stehen
gelassenen Teilflächen sind im
kommenden Jahr zu mähen. Im
Gegenzug ist ein anderer Bereich
ungemäht zu belassen.
> Es erfolgt ein Umbruch alle 2-3
Jahre. Je nach Entwicklung ggf.
Saatguterneuerung notwendig.
>  keine Bearbeitung zwischen dem
01.03. und 31.07..
> Rotation möglich (innerhalb des
angegebenen Suchraumes);
Mindestdauer 2 Jahre auf derselben
Fläche, je nach Entwicklung ggf.
Saatguterneuerung notwendig.

Anlage von Brachestreifen
(ca. 0,2 ha)
> selbstbegrünender Brachestreifen
> Breite mind. 10m
> Anlage durch jährlichen Umbruch bis
28.02..
> keine Einsaat
> kein Dünger- und Pestizideinsatz
> keine mechanische
Unkrautbekämpfung
> Rotation möglich (innerhalb des
angegebenen Suchraumes)
> keine Bearbeitung im Zeitraum 01.03.
bis 31.07.!

Suchraum CEF-Maßnahme
Aufgrund der Abstände von
Vertikalkulissen sowie des Geländereliefs
möglicher Suchraum für die Anlage von
Blüh- und Brachestreifen. Innerhalb
dieses Suchraumes sind dauerhaft 0,5 ha
Blüh- und Brachestreifen vor der Brutzeit
der Feldlerche (vor dem 01.03.)
anzulegen.

Planzeichen Bestand

Weitere Planzeichen

Flurgrenzen

Hinweis:
Die CEF-Maßnahmen müssen vor dem
Zeitpunkt des Eingriffs bereits
fertiggestellt sein. Beginnt der Eingriff vor
oder während der Brutphase, müssen die
CEF-Maßnahmen vor dem 01.03.
vollständig funktionsfähig sein. Beginnt
der Eingriff später im Jahr, müssen die
CEF-.Maßnahmen spätestens zum
darauffolgenden 01.03. vollständig
funktionsfähig sein.

Keine Umsetzung der Maßnahmen im
Zeitraum 01.03. bis 31.07.!


